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Eine von· den Abe<JH 0 n n "" y' und G8:1O::lSen in der Sitzung des Nntioj:l~,1-

ra.tes von 29.3.19'50 überreichte AnfTage~ betreff'2nd die nono.rchistische 

Betätigung des Sicherheitsdirektors und Nationalrates, Johann Sebinge:::. , . -------j .. 
beantwortet Bundcsoinister für Inneres Hel w Ci r wie folgt: 

Anlässlich der an l3~701949 stattgefundenell konstituierenden GOllcral-, 

versD.rnlung des Vereines ;!Bund Österreichisehc~ Patrioten" nit clen Si tz in 

Linz wurde der Sicherheitsdirektor für das llihlviertol, r-Jationalrat Johmm 

Scbinger, in de.n Vorstand des genannten Vereines g8Yiählt~ Der Genannte erhielt 

jedoch, wie er bereits vor Monaten bekamltßab, von dieso-r Wahl erst anfanGs 

Fe bruar 1950 duroh eine Ze itul1gsnotiz Kenntnis 1 worauf er sowohl den Verein; 

al s auch die zuständigen Behörden verständigtos dass diese Wahl ohna sein 

rlissen erfolgt sei u.nd er sie nicht nn!lel1r.1C" 

Beigefügt wird, dass das Bundesninisteriun für lnneres schon in vcr­

gangerten Winter eine eingehende Überpl"iifung der Tätigkeit des gQnrumtcn Ver,· . 

eines und seiner Zweigvereine angeordnet hat, die zu der Auflösuns der,Orts": 

gruppe.Lienz durcl1 die Sicherheitsdirektion für Tirol at:l_3 oFebruar 1 • .1 .. 

führte. Bei keiner anderen Orge~isation des Vereines konnte eine unerlaubte 

Donnrohistisohe BeUi.tigu.ng festgestellt werden .. 

Hinsichtlich der dienstrechtlichen Stellung des Siche:r:heitsdirektor::-· 

für das llihlviertcl und Nationahoates Johan..."1 Se bing8r ist. festzust'ellen, 

do.ss der Gemnnte bereits io Zeitpunkt seiner Bestellun.g olLs Sicherheits­

direktor in seiner Funktion o.l s technischer Oberrovident beiu.. .. Ant der. 

oberösterreichischen Landesregierung beurlaubt wurde lL"ld sei..'1e Dienstb(;züC' 

eingestellt wurden~ 

Gegenüber den Bund steht Sicherheitsdirektor Sebinger lediglich in 

einer.! vertragliChen Dienstverhältnis I das aus den Grl1l1de bisher nioht gelöst, 

wurde I da nach § 71 Dienstpragna.tik nur pr agnat is croBeante bei Ausübung €i:l.; S . 

Manda.tes ausser Dienst zu ste}len sind, während fü~ Vert:ro. gsbedienstete des 

Bundes, diezun Mitglied des Nationalrates gewählt werden, keine dii:·S1~,",;(;".1~,.,~,c 

gesetzliche Vorsohrift besteht,) Für sie gilt lediglioh die Bestinr.1unC des 

Artikel 59 Abs .,2 des Bunde;f'J:!;f'n.ssungsgesehes I derzufolge ö:rfentlich Ange-

• stellte zur AusübunG eines Mandates in Nationalrat. keines Urlaubes bedürfell 

und ihnen vielnehr die hiezu erforderliche freie Zeit zu ~wühren ist .. 
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